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Bundesgesetz Vorentwurf 
über die Ausländerinnen und Ausländer 

(Ausländergesetz, AuG)  

(Finanzierung von Administrativhaftplätzen, Sorgfalts- und Melde-
pflichtverletzungen durch Luftverkehrsunternehmen sowie das Passa-
gierInformationssystem; API-System)  
Änderung vom … 

 
Die Bundesversammlung der Schweizerischen Eidgenossenschaft, 

nach Einsicht in die Botschaft des Bundesrates vom ….1, 

beschliesst: 

I 

Das Ausländergesetz vom 16. Dezember 20052 wird wie folgt geändert: 

Ersatz von Ausdrücken 

1. Betrifft nur den französischen Text. 

2. Im gesamten Erlass wird der Ausdruck «Reisepapiere» durch «Reisedokumente» 
ersetzt; die notwendigen grammatikalischen Anpassungen sind vorzunehmen. 

Art. 82 Finanzierung durch den Bund 

1 Der Bund kann den Bau und die Einrichtung kantonaler Haftanstalten, die aus-
schliesslich dem Vollzug der Vorbereitungs-, Ausschaffungs- und Durchsetzungs-
haft sowie der kurzfristigen Festhaltung dienen und die eine bestimmte Grösse 
aufweisen, teilweise finanzieren. Für die Bemessung der Beiträge und das Verfahren 
gelten sinngemäss der 2. und der 6. Abschnitt des Bundesgesetzes vom 5. Oktober 
19843 über die Leistungen des Bundes für den Straf- und Massnahmenvollzug.  

2 Der Bund beteiligt sich mit einer Tagespauschale an den Betriebskosten der Kan-
tone für den Vollzug der Vorbereitungs-, Ausschaffungs- und Durchsetzungshaft. 
Die Pauschale wird ausgerichtet für: 

a. Asylsuchende; 

b. Flüchtlinge sowie andere Ausländerinnen und Ausländer, deren Inhaftierung 
im Zusammenhang mit der Aufhebung einer vorläufigen Aufnahme steht; 
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c. Ausländerinnen und Ausländer, deren Inhaftierung im Zusammenhang mit 
einer Wegweisungsverfügung des BFM angeordnet wurde; 

d. Flüchtlinge, die nach Artikel 65 AsylG4 ausgewiesen werden. 

Art. 92 Sorgfaltspflicht 

1 Luftverkehrsunternehmen müssen alle ihnen zumutbaren Vorkehren treffen, damit 
sie nur Personen befördern, die über die für die Einreise in den Schengen-Raum oder 
für die Durchreise durch die internationalen Transitzonen der Flughäfen erforderli-
chen Reisedokumente, Visa und Aufenthaltstitel verfügen. 

2 Der Bundesrat regelt den Umfang der Sorgfaltspflicht. 

Art. 93 Abs. 1, 3 Einleitungssatz  

1 Luftverkehrsunternehmen müssen auf Verlangen der zuständigen Behörden des 
Bundes oder der Kantone die von ihnen beförderten Personen, denen die Einreise in 
den Schengen-Raum verweigert wird, unverzüglich betreuen. 

3 Kann ein Luftverkehrsunternehmen nicht nachweisen, dass es seiner Sorgfalts-
pflicht nachgekommen ist, so muss es zusätzlich übernehmen: 

Art. 94 (neu) Zusammenarbeit mit den Behörden 

1 Die Luftverkehrsunternehmen arbeiten mit den zuständigen Behörden des Bundes 
und der Kantone zusammen. Die Modalitäten der Zusammenarbeit sind in der Be-
triebsbewilligung oder in einer Vereinbarung zwischen dem BFM und dem Unter-
nehmen zu regeln. 

2 In der Betriebsbewilligung oder der Vereinbarung kann zusätzlich insbesondere 
Folgendes festgelegt werden:  

a. besondere Massnahmen des Luftverkehrsunternehmens zur Einhaltung der 
Sorgfaltspflicht nach Artikel 92; 

b. die Einführung von kostendeckenden Pauschalen anstelle der Lebenshal-
tungs- und Betreuungskosten nach Artikel 93. 

3 Werden besondere Massnahmen nach Absatz 2 Buchstabe a festgelegt, so kann in 
der Betriebsbewilligung oder in der Vereinbarung vorgesehen werden, dass ein 
allfälliger Betrag, den ein Luftverkehrsunternehmen nach Artikel 122a Absatz 1 
bezahlen muss, um maximal die Hälfte reduziert wird.  

Art. 95 Weitere Transportunternehmen 

Der Bundesrat kann weitere kommerzielle Transportunternehmen den Artikeln 92–
94, 122a und 122c unterstellen, wenn schweizerische Land- und Seegrenzen zu einer 
Schengen-Aussengrenze werden. Er berücksichtigt dabei die Vorgaben von Artikel 
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26 des Übereinkommens vom 14. Juni 19855 zur Durchführung des Übereinkom-
mens von Schengen (SDÜ). 

 

Art. 104   Meldepflicht der Luftverkehrsunternehmen 

1 Zur Verbesserung der Grenzkontrollen und zur wirksameren Bekämpfung der 
rechtswidrigen Einreisen in den Schengen-Raum und Durchreisen durch die interna-
tionalen Transitzonen der Flughäfen kann das BFM Luftverkehrsunternehmen 
verpflichten, ihm oder der für die Grenzkontrolle zuständigen Behörde zu bestimm-
ten Flügen Personendaten der beförderten Personen sowie Daten zum Flug zu mel-
den. Die Daten sind unmittelbar nach dem Abflug zu übermitteln. 

2 Die Anordnung der Meldepflicht muss enthalten: 

a. die Abgangsflughäfen oder -staaten;  

b. die Datenkategorien nach Absatz 3; 

c. die technischen Einzelheiten zur Übermittlung der Daten.  

3 Die Meldepflicht gilt für folgende Datenkategorien:  

a. Personalien (Name, Vorname, Geschlecht, Geburtsdatum, Staatsangehörig-
keit); 

b. Nummer, Ausstellerstaat, Art und Ablaufdatum des mitgeführten Reisedo-
kuments; 

c. Nummer, Ausstellerstaat, Art und Ablaufdatum des mitgeführten Visums 
oder Aufenthaltstitels, soweit das Luftverkehrsunternehmen über diese Da-
ten verfügt; 

d. Abgangsflughafen des Flugs, der der Meldepflicht untersteht, sowie die auf 
der Reise dorthin genutzten Ein- und Umsteigeflughäfen, soweit diese dem 
Luftverkehrsunternehmen bekannt sind;  

e. Zielflughafen in der Schweiz; 

f. Beförderungs-Codenummer; 

g. Anzahl der mit dem betreffenden Flug beförderten Personen; 

h. Datum und Zeit des geplanten Abfluges und der geplanten Ankunft.  

4 Die Luftverkehrsunternehmen informieren die betroffenen Personen nach Artikel 
18a des Bundesgesetzes vom 19. Juni 19926 über den Datenschutz. 

5  Anordnungen oder Aufhebungen der Meldepflicht erfolgen als Allgemeinverfü-
gung und werden im Bundesblatt publiziert. Beschwerden gegen Verfügungen über 
die Meldepflicht haben keine aufschiebende Wirkung. 
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6 Die Luftverkehrsunternehmen dürfen die Daten nach Absatz 3 länger als 24 Stun-
den aufbewahren, soweit sie sie als Beweismittel benötigen. Sie löschen diese Da-
ten: 

a. wenn feststeht, dass das BFM kein Verfahren wegen Verletzung der Melde-
pflicht eröffnet, spätestens aber zwei Jahre nach dem Datum des Flugs;  

b. am Tag nachdem die in Anwendung von Artikel 122b erlassene Verfügung 
rechtskräftig geworden ist. 

Art. 104a (neu)  Passagier-Informationssystem  

1 Das BFM führt ein Passagier-Informationssystem (API-System) zur Verbesserung 
der Grenzkontrollen und zur wirksameren Bekämpfung der rechtswidrigen Einreisen 
in den Schengen-Raum und Durchreisen durch die internationalen Transitzonen der 
Flughäfen. Das API enthält die Daten nach Artikel 104 Absatz 3 sowie die Ergeb-
nisse der Abgleiche nach Absatz 4. 
2 Das BFM darf zur Gewährleistung, dass die Luftverkehrsunternehmen ihre Melde-
pflicht nicht verletzen, und zur Durchsetzung der Sanktionen nach Artikel 122b 
mittels Abrufverfahren die Daten nach Artikel 104 Absatz 3 aus dem API abrufen. 
2bis Die mit den Personenkontrollen an den Schengen-Aussengrenzen betrauten 
Behörden dürfen zur Verbesserung der Grenzkontrollen und zur wirksamen Be-
kämpfung der rechtswidrigen Einreisen und Durchreisen durch die internationalen 
Transitzonen der Flughäfen mittels Abrufverfahren die Daten nach Artikel 104 
Absatz 3 sowie die Ergebnisse der Abgleiche nach Absatz 3 abrufen.   

3 Die Daten nach Artikel 104 Absatz 3 Buchstaben a und b werden automatisch und 
systematisch mit den Daten des RIPOL, des SIS, des Zentralen Migrationsinforma-
tionssystems (ZEMIS) sowie der Interpol-Datenbank für gestohlene und verlorene 
Dokumente (ASF-SLTD) abgeglichen.  

4 Die Daten nach Artikel 104 Absatz 3 einschliesslich allfälliger Treffermeldungen 
auf die Datenbanken gemäss Absatz 3 werden nach ihrem Erhalt innerhalb der 
Fristen von Artikel 104 Absatz 6 gelöscht, sofern sie nicht unmittelbar zur Durch-
führung eines straf-, asyl- oder ausländerrechtlichen Verfahrens oder, in anonymi-
sierter Form, zu statistischen Zwecken benötigt werden.   

Art. 109b7 Abs. 2 Bst. e, f und 2bis (neu)  

2 Das nationale Visa-Informationssystem enthält folgende Kategorien von Daten: 

e. Daten über die Visumgesuchstellerinnen und Visumgesuchsteller, die ge-
stützt auf Artikel 5 Buchstaben b, d und e der Verordnung vom 15. Oktober 
20088 über das automatisierte Polizeifahndungssystem aus dem RIPOL  so-
wie aus der Interpol-Datenbank für gestohlene und verlorene Dokumente 
(ASF-SLTD) beschafft wurden.  
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f.  Daten über die Visumgesuchstellerinnen und Visumgesuchsteller, die ge-
stützt auf Artikel 7 Buchstaben f und g der N-SIS-Verordnung vom 7. Mai 
20089 aus dem SIS II beschafft wurden, sofern eine SIS Ausschreibung im 
Sinne von Artikel 96 SDÜ vorliegt und die in Artikel 32 Absatz 1 der Ver-
ordnung (EG) 1987/200610 erfüllt sind. 

2bis Das System enthält ausserdem ein Subsystem mit den Dossiers der Visumge-
suchstellerinnen und Visumgesuchsteller in elektronischer Form. 

Gliederungstitel vor Art. 115  
16. Kapitel: Strafbestimmungen und administrative Sanktionen  

1. Abschnitt: Strafbestimmungen 

Art. 120a–120c sowie 120e Abs. 2 

Aufgehoben 

Gliederungstitel vor Art. 121 (neu)  
2. Abschnitt: Administrative Sanktionen 

Art. 122 Sachüberschrift 
 
Verstösse von Arbeitgebern 

Art. 122a (neu)  Sorgfaltspflichtverletzungen durch Luftverkehrsunternehmen 

1 Luftverkehrsunternehmen, die ihre Sorgfaltspflicht nach Artikel 92 Absatz 1 
verletzen, können mit 4000 Franken pro beförderte Person, die nicht über die erfor-
derlichen Reisedokumente, Visa und Aufenthaltstitel verfügt, belastet werden. In 
schweren Fällen beträgt die Belastung 16 000 Franken pro Person. 

2 Eine Verletzung der Sorgfaltspflicht wird vermutet, wenn Luftverkehrsunterneh-
men Personen befördern, die nicht über die für die Einreise in den Schengen-Raum 
oder für die Durchreise durch die internationalen Transitzonen der Flughäfen erfor-
derlichen Reisedokumente, Visa und Aufenthaltstitel verfügen und denen die Einrei-
se verweigert wird. 

3 Keine Verletzung der Sorgfaltspflicht liegt vor, wenn: 

a. die Fälschung oder Verfälschung eines Reisedokuments, Visums oder Auf-
enthaltstitels nicht offensichtlich erkennbar war;  

b. nicht offensichtlich erkennbar war, dass ein Reisedokument, Visum oder 
Aufenthaltstitel nicht der beförderten Person zusteht; 
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c. das Ermitteln der zulässigen Aufenthaltstage oder Einreisen aufgrund der 
Stempelung des Reisedokuments nicht ohne Weiteres möglich war; 

d. das Luftverkehrsunternehmen glaubhaft macht, zur Beförderung einer Per-
son genötigt worden zu sein; 

e. das Luftverkehrsunternehmen beweist, dass es alle erforderlichen und zu-
mutbaren organisatorischen Vorkehren getroffen hat, um zu verhindern, dass 
es Personen befördert, die nicht über die für die Einreise in den Schengen-
Raum oder für die Durchreise durch die internationalen Transitzonen der 
Flughäfen erforderlichen Reisedokumente, Visa  und Aufenthaltstitel verfü-
gen. 

4 Der Bundesrat kann Ausnahmen von der Vermutung der Sorgfaltspflichtverletzung 
nach Absatz 2 vorsehen, insbesondere für Kriegssituationen oder Naturkatastrophen. 

Art. 122b (neu)  Meldepflichtverletzungen durch Luftverkehrsunternehmen  

1 Luftverkehrsunternehmen verletzen ihre Meldepflicht, wenn sie die Daten nach 
Artikel 104 Absatz 3 nicht rechtzeitig, unvollständig oder falsch übermitteln. 
1bis Sie können mit 4000 Franken pro Flug, für den sie die Meldepflicht verletzen, 
belastet werden. In schweren Fällen beträgt die Belastung 12 000 Franken pro Flug.  

 2 Die Belastung nach Absatz 1bis entfällt, wenn das Luftverkehrsunternehmen be-
weist, dass:  

a. die Übermittlung im Einzelfall aus technischen Gründen, die es nicht zu ver-
treten hat, nicht möglich war; oder 

b. es alle erforderlichen und zumutbaren organisatorischen Vorkehren getrof-
fen hat, um eine Verletzung der Meldepflicht zu verhindern. 

Art. 122c (neu)  Gemeinsame Bestimmungen für die Sanktionierung  
der Luftverkehrsunternehmen 

1 Die Artikel 122a und 122b gelten unabhängig davon, ob die Sorgfalts- oder Mel-
depflicht in der Schweiz oder im Ausland verletzt wurde. 

2 Das Sanktionierungsverfahren muss spätestens zwei Jahre nach der wegen einer 
Verletzung der Sorgfaltspflicht erfolgten Einreiseverweigerung oder im Fall einer 
Verletzung der Meldepflicht spätestens zwei Jahre nach dem Datum der Datenüber-
mittlung nach Artikel 104 Absatz 1 eröffnet werden.  

3 Zuständig für die Sanktionierung der Widerhandlungen nach den Artikeln 122a 
und 122b ist das BFM. Das Verfahren richtet sich nach dem Verwaltungsverfah-
rensgesetz vom 20. Dezember 196811. 
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Art. 126c (neu)  Übergangsbestimmung zur Änderung vom … des AuG 

Zum Zeitpunkt des Inkrafttretens der Änderung vom ... des AuG hängige Verfahren 
wegen Verletzung der Sorgfalts- oder Meldepflicht werden nach bisherigem Recht 
fortgeführt. 

II 

Änderung bisherigen Rechts 

Die Änderung bisherigen Rechts ist im Anhang geregelt.  

 

III 

1 Dieses Gesetz untersteht dem fakultativen Referendum. 

2 Der Bundesrat bestimmt das Inkrafttreten. 

 

 

Ständerat, xxxx Nationalrat, xxxx 

Die Präsidentin: xx 
Der Sekretär: xx 

Die Präsidentin: xx 
Der Sekretär: xx 
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Anhang 

(Ziff. II) 

Änderung bisherigen Rechts 

Die nachstehenden Bundesgesetze werden wie folgt geändert:  
1. Asylgesetz vom 26. Juni 199812  

Art. 92 Abs. 3bis  (neu) 

 
3bis Er kann im Rahmen der Anwendung der Dublin-Assoziierungsabkommen13 für 
Aufwendungen der Kantone, die mit der Überstellung von Personen in die Schweiz 
direkt in Zusammenhang stehen, Beiträge ausrichten.   
2. Bundesgesetz vom 20. Juni 200314 über das Informationssystem für den 

Ausländer- und den Asylbereich 

Art. 3 Abs. 2 Bst. k (neu)  

2 Es unterstützt das BFM bei der Erfüllung der folgenden Aufgaben im Ausländerbe-
reich: 

k. die Erfüllung der Aufgaben nach dem Bundesgesetz vom 8. Oktober 199915 
über die in die Schweiz entsandten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. 

Art. 9 Abs. 1 Bst. k und Abs. 2 Bst. j (neu)  

1 Das BFM kann die von ihm oder in seinem Auftrag im Informationssystem bear-
beiteten Daten des Ausländerbereichs folgenden Behörden durch ein Abrufverfahren 
zugänglich machen: 

k. den Visumbehörden zur Prüfung der Visumgesuche. 

2 Das BFM kann die von ihm oder in seinem Auftrag im Informationssystem bear-
beiteten Daten des Asylbereichs folgenden Behörden durch ein Abrufverfahren 
zugänglich machen: 

j. den Visumbehörden zur Überprüfung, ob eine gesuchstellende Person ein 
Asylverfahren durchläuft oder durchlaufen hat.  

 

3. Bundesgesetz vom 13. Juni 200816über die polizeilichen Informationssysteme 
des Bundes 
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Art. 7 Abs. 3  

3 Das Bundesamt für Migration erteilt die Auskünfte über Daten betreffend die in 
ihren Zuständigkeitsbereich fallenden Einreisebeschränkungen und Einreisesperren 
nach Artikel 67 Absatz 1 des Ausländergesetzes vom 16. Dezember 200517 (AuG), 
die im Informationssystem nach Artikel 16 bearbeitet werden. 

Art. 15 Abs. 1 Bst. d und dbis (neu) sowie 3 Bst. f 

1 Fedpol betreibt in Zusammenarbeit mit den Kantonen ein automatisiertes Perso-
nen- und Sachfahndungssystem. Dieses dient den zuständigen Behörden des Bundes 
und der Kantone bei der Erfüllung folgender Aufgaben: 

d. Durchführung von Fernhalte- und Zwangsmassnahmen gegenüber Auslän-
dern nach Artikel 121 Absatz 2 der Bundesverfassung, dem AuG18 und dem 
Asylgesetz vom 26. Juni 199819;  

dbis. systematischer Abgleich der Daten des Passagier-Informationssystems  mit 
dem automatisierten Polizeifahndungssystem nach Artikel 104a Absatz 3 
AuG; 

3 Die folgenden Behörden können Ausschreibungen über das Informationssystem 
verbreiten: 

f. das Bundesamt für Migration, zur Erfüllung der Aufgaben nach Absatz 1 
Buchstabe d und dbis; 

Art. 16 Abs. 2 Bst. i und Abs. 5 Bst. bbis (neu)  

2 Das N-SIS dient der Unterstützung von Stellen des Bunds und der Kantone bei 
der Erfüllung folgender Aufgaben: 

i. systematischer Abgleich der Daten des Passagier-Informationssystems mit 
dem N-SIS nach Artikel 104a Absatz 3 AuG20. 

5 Die folgenden Stellen haben zur Erfüllung der Aufgaben nach Absatz 2 mittels 
Abrufverfahren Zugriff auf Daten im N-SIS: 

bbis das Bundesamt für Migration zur Erfüllung der Aufgaben nach Absatz 2 
Buchstabe i; 

  

17 SR 142.20 

18 SR 142.20 
19  SR 142.31 
20 SR 142.20 
 



Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer 

xxx 

 


